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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 1962/) betreffend "Ver-
trag des BMDW mit der WKO", welche die Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff,

Kolleginnen und Kollegen am 12. Mai 2020 an mich richteten, stelle ich fest:

Antwort zu Punkt 1 der Anfrage:

1. Wasist der Inhalt des Vertrages zwischen WKO und BMDW, der Leistungen der WKO
im Rahmen der COVID-19-Krise abgilt? Bitte um mdglichst genaue Darstellung bzw.
vollstindige Offenlegung des Vertrages.

a. Insbesondere: Welche Pflichten ergeben sich aus dem Vertrag fiir die WKO?

b. Insbesondere: Welche Pflichten ergeben sich aus dem Vertrag fiir das BMDW?

c. Insbesondere: Welche Mechanismen stellen die Erfiillung des Vertrages sicher?
Welche Sanktionsmechanismen enthdlt der Vertrag, um die Erfiillung der vertrag-
lichen Pflichten sicherzustellen?

d. Insbesondere: Beinhaltet der Vertrag Prdmien fiir das Erreichen bestimmter ver-

traglich festgelegter Ziele?

Der Abwicklungsvertrag zwischen meinem Ressort und der Wirtschaftskammer Osterreich
(WKO) regelt die Ausgestaltung der Rechte und Pflichten bei der Abwicklung des im Rah-
men des 2. COVID-19-Gesetz geschaffenen Hartefallfonds gemaR Bundesgesetz liber die

Errichtung eines Hartefallfonds (Hartefallfondsgesetz).
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Die WKO erfiillt im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags zur Abwicklung des Hartefallfonds
insbesondere folgende Aufgaben:

e Betrieb einer Einreichplattform fir den Hartefallfonds und Erstellung der elektroni-
schen Antragsformulare

e Abfrage und Ubernahme von Daten von den im Gesetz geregelten Schnittstellen zur
elektronischen Datenlibertragung

e Prifung der Identifikation des Forderungswerbers

e Entgegennahme und Prifung der Antrage fiir die Gewahrung von Zuschiissen
basierend auf den Voraussetzungen der Hartefallfonds-Richtlinie

e Bewilligung der Férderung oder begriindete schriftliche Ablehnung

e Einmeldung der Gewahrung der Forderung und der Auszahlung in die Transparenzda-
tenbank entsprechend den Vorgaben des Transparenzdatenbankgesetzes 2012

e Ex-post-Stichprobenprifung der Einhaltung der Férderungsbedingungen, insbeson-
dere des Vorliegens der wirtschaftlich signifikanten Bedrohung durch COVID-19 und
des Ausschlusses ungewollter Mehrfachférderungen durch Uberpriifung der Eintra-
gungen in der Transparenzdatenbank

e Feststellung von Riickforderungsanspriichen und deren auRergerichtliche Geltendma-
chung gegenliber dem Férderungsnehmer

e AuBergerichtliche Geltendmachung von Riickforderungsanspriichen, die von der Re-
publik Osterreich oder von einer von dieser beauftragten Einrichtung festgestellt wur-

den, gegeniber dem Forderungsnehmer

Die WKO hat die Einhaltung der Férderungsvoraussetzungen nach MaRgabe dieser Ver-
einbarung und der Hartefallfonds-Richtlinie zu tiberpriifen und die richtlinienkonforme,
sparsame, wirtschaftliche und zweckmaRige Verwendung der Budgetmittel sicherzustel-
len. Weiters werden der WKO Monitoring- und Berichtspflichten, Aufbewahrungspflichten

und die Einhaltung samtlicher datenschutzrechtlichen Verpflichtungen auferlegt.

Mein Ressort ist zur Anleitung und Prifung der vorschriftsgemafRen Forderungsabwicklung
verpflichtet. Zur Erfillung der Aufgaben meines Ressorts im Rahmen des Hartefallfondsge-
setzes sind ihm samtliche erforderlichen Auskiinfte zu erteilen und die entsprechenden
Unterlagen zu tibermitteln. Mein Ressort ist berechtigt, der WKO aufsichtsrelevante Auf-
trage zu erteilen und entsprechende Priifaktivitaten zu setzen, die zur ordnungsgemafen
Abwicklung erforderlich sind. Zudem kommen allgemeine Vertragsbedingungen des Bun-

des zur Anwendung, insbesondere Bestimmungen zu Haftung und Gewahrleistung.
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Die Dotierung des Abwicklungsvertrags umfasst ausschlieBlich die Budgetmittel fiir die

Gewdhrung von Zuschiissen an die Fordernehmer.

Antwort zu den Punkten 2 und 2a bis 2c der Anfrage:

2. Existieren dariiber hinaus weitere Vertréige zwischen dem BMDW und der WKO?
Wenn ja, was haben sie zum Inhalt? Bitte um méglichst genaue Darstellung bzw. Of-
fenlegung dieser Vertrége.
a. Insbesondere: Welche Pflichten ergeben sich aus dem jeweiligen Vertrag fiir die
WKO?
b. Insbesondere: Welche Pflichten ergeben sich aus dem jeweiligen Vertrag fiir das
BMDW?
c. Insbesondere: Welche Mechanismen stellen die Erfiillung des Vertrages sicher?
Welche Sanktionsmechanismen enthdlt der jeweilige Vertrag, um die Erfiillung

der vertraglichen Pflichten sicherzustellen?

Forderungsvertrag "Gemeinsames Aktionsprogramm des WIFI der Wirtschaftskammer
Osterreich und des BMDW 2019-20 zur Weiterentwicklung dsterreichischer KMU im Sinne
des Small Business Act":

Ziel des Gemeinsamen Aktionsprogrammes ist es, unter dem Motto "Unternehmerkompe-
tenzen = Zukunftskompetenzen" KMU das erforderliche Know-how durch Beratungs- und
Coaching-Angebote zur Weiterentwicklung zur Verfligung zu stellen. Der Férderungsver-
trag sieht folgende Forderschwerpunkte vor:

e Unternehmerinnen und Unternehmer in den ersten drei Jahren nach der Griindung
erhalten einen Zuschuss (50 % WKO, 50 % BMDW) fiir Coaching durch Unternehmens-
berater.

e Der KMU-Stresstest bietet eine kostenlose Online-Analyse sowie Handlungsempfeh-
lungen und verweist auf regionale Unterstlitzungsangebote.

Aus dem Vertrag ergeben sich folgende Verpflichtungen der WKO:

e Coaching fiir Unternehmen in den ersten drei Jahren: Fortsetzung der Beratungspro-
gramme mit erganzenden individuellem Coaching-Programm zur Férderung grundle-
gender Unternehmerkompetenzen fir Wachstum und Innovation.

e Europiische KMU-Woche in Osterreich.

e Aktualisierung des KMU-Stresstests.
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Mein Ressort ist zur Prifung der ordnungsgemafen Projektabwicklung und Auszahlung
der Forderung abhangig von der Hohe der anerkennungsfahigen Projektkosten verpflich-
tet. Die Forderungshdhe ist abhingig von den nachgewiesenen Gesamtkosten. Die WKO
erhalt die Forderung in Hohe von bis zu 50% der Gesamtkosten erst nach Prifung der Pro-

jektkosten sowie der ordnungsgemalen Projektabwicklung.

Forderungsvertrag KMU.Digital 2.0
Fiir KMU ist es besonders wichtig, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, um sich in

der Wertschopfungskette behaupten zu kénnen. Als Nachfolgeprogramm des von 2017 bis
2019 erfolgreich abgewickelten Programms "KMU.Digital" wurde das Programm
"KMU.Digital 2.0" gestartet. Gefordert werden eine Analyse des Status, die darauf basie-
rende gezielte Beratung zu Digitalisierungsprojekten und die Umsetzung eines konkreten

Projekts.

Aus dem Vertrag zu "KMU.Digital 2.0" ergeben sich folgende Verpflichtungen der WKO:

e Gewahrung von Zuschiissen an KMU (Durchflihrung der Priifung und Abwicklung).

e Technische Anpassungen, wie etwa Kopplung der WKO-Forderapplikation mit der
KMU.Digital Einreichplattform der aws.

e Onboarding der bereits zertifizierten Berater fiir KMU.Digital 2.0 (Webinare, Online-
Ratgeber fiur verpflichtenden Beratungsbericht etc.)

Mein Ressort ist zur Mitgestaltung des Projekts im Beirat, zur Priifung der ordnungsgema-
Ben Projektabwicklung und zur Auszahlung der Férderung abhangig von der Hohe der an-
erkennungsfihigen Projektkosten verpflichtet. Die WKO erhilt die Férderung erst nach

Prifung der Projektkosten und der ordnungsgemalen Projektabwicklung.

go-international

Seit 2003 unterstiitzt mein Ressort durch go-international 6sterreichische Unternehmen,
die Interesse daran haben, sich erstmals international zu betatigen, ihr internationales
Engagement zu intensivieren oder neue Markte zu erschlieRen. Kooperationspartner ist
die AuBenwirtschaftsorganisation der WKO. Bisher konnten durch die Exportinitiative
35.000 osterreichische Unternehmen geférdert werden. Die aktuelle sechste Periode lauft
von 1. April 2019 bis 31. Marz 2021. Inhaltlich liegt der Fokus auf Standortsicherung,
Wachstumsmarkten und Zukunftsbranchen sowie Digitalisierung, Innovation und Techno-
logie. Zudem werden eine Reihe von Malinahmen der AulRenwirtschaftsstrategie 2018

durch go-international umgesetzt.
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Die aktuelle Kooperationsvereinbarung zu go-international legt fest, auf welche Art die
Kooperationspartner zur weiteren Starkung der internationalen Wettbewerbsfahigkeit der
dsterreichischen AuBenwirtschaft und des Wirtschaftsstandorts Osterreich beitragen. Sie
beinhaltet abgestimmte strategische Ziele, die die Motivation dsterreichischer Unterneh-
men zum Export und zur Erschlieung neuer Markte sowie die Steigerung der Wettbe-
werbsfahigkeit durch Digitalisierung, Innovationskraft und Technologieintensitat zum In-
halt haben.

Die Kooperationspartner sind zur Erreichung der Ziele bestimmte Verpflichtungen einge-

gangen. Fir die WKO resultieren daraus unter anderem folgende Aufgaben:

e Erstellung des Programms von go-international basierend auf einer mit meinem Ress-
ort abgestimmten Schwerpunktsetzung fiir die aktuelle Periode und daraus folgend die
Aufteilung der finanziellen Mittel auf Cluster und auf einzelne MaBnahmen.

e Umsetzung der MalBnahmen von go-international: Konkret werden Osterreichische
Unternehmen beispielsweise durch verschiedene Veranstaltungen, Reisen, Beratungs-
leistungen und Vergaben von Direktforderungen unterstitzt.

Weiters ist die WKO verpflichtet, meinem Ressort alle gewiinschten Unterlagen, die sich
auf die Kooperationsvereinbarung beziehen, zur Verfiigung zu stellen. In den vertraglich
vorgesehenen Ausschiissen hat die WKO Unterlagen (iber finanzielle Aktivitaten, Giber den
Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, (iber die inhaltlichen Tatigkeiten und lber
die Zielerreichung vorzulegen. Weiters sind ein Zwischenbericht und ein Endbericht zu

erstellen, der von der begleitenden Kontrolle gepriift wird.

Flr mein Ressort resultieren aus der Kooperationsvereinbarung folgende Aufgaben:

e Erstellung des Programms von go-international basierend auf einer mit der WKO abge-
stimmten Schwerpunktsetzung fiir die aktuelle Periode und daraus folgend die Auftei-
lung der finanziellen Mittel auf Cluster und auf einzelne MalRnahmen.

e Zurverfiigungstellung der finanziellen Mittel, Auszahlung in Tranchen.

e Mitwirkung bei der Umsetzung der MaRBnahmen von go-international.

e Monitoring durch eine laufende Kontrolle der Umsetzung der MaRnahmen sowie be-
gleitende Kontrolle durch einen externen Wirtschaftsprifer.

e Kontrolle des Zwischenberichtes und des Endberichtes durch die begleitende Kontrol-
le.

e Organisation und Ausrichtung der vertraglich vorgesehenen Ausschiisse.

Zur Sicherstellung der ordnungsgemaRen Vertragserfiillung wurden in der Kooperations-
vereinbarung umfassende Steuerungs-, Informations- und Kontrollbefugnisse meines Res-

sorts verankert. Deren Wahrnehmung erfolgt insbesondere (iber drei Gremien - den Mar-
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ketingausschuss, den Steuerungsausschuss und den Lenkungsausschuss. Der Steuerungs-
sowie der Marketingausschuss dienen der Vorbereitung der Sitzungen des Lenkungsaus-

schusses. Dieser ist das zentrale Entscheidungsgremium von go-international.

Zusatzlich erfolgt eine begleitende Kontrolle der Gebarung und der Zielerreichung von go-
international durch einen externen Wirtschaftsprifer. Diese umfasst etwa eine quartals-
weise Kostenpriifung sowie eine eingehende Priifung des Zwischen- und Endberichtes der
WKO.

Expo Dubai
Zum Zweck der Finanzierung und Abwicklung der Teilnahme der Republik Osterreich an

der Weltausstellung 2020 in Dubai wurde von meinem Ressort im April 2018 ein Vertrag
mit der WKO abgeschlossen. Auf Basis dieses Vertrages iibernimmt die WKO die Organisa-
tion und Durchfiihrung der Teilnahme Osterreichs an der Weltausstellung EXPO 2020

Dubai im Wege eines eigens eingerichteten Projektbiiros (EXPO-Biiro).

Aus dem Vertrag ergeben sich folgende Verpflichtungen der WKO:

e Tragung der Teilnahmekosten zu 25%.

e Verwendung der Budgetmittel nach Grundsatzen der Wirkungsorientierung, Transpa-
renz und Effizienz.

e ordnungsgemiRe Erbringung der Leistungen fiir die Teilnahme Osterreichs an der EX-
PO 2020 Dubai.

e umfassende Berichtspflichten betreffend Gebarung.

e Errichtung des EXPO-BIiros als Projektbiiro, das fir die Vorbereitung, Organisation,
operative Abwicklung und Vermarktung der Teilnahme Osterreichs an der EXPO 2020
Dubai verantwortlich ist.

e Nominierung von zwei Vertreterinnen und Vertretern im Lenkungsausschuss sowie
einer Vertreterin oder einem Vertreter im Steuerungs- und Controllingausschuss.

Flr mein Ressort ergeben sich aus dem Vertrag folgende Verpflichtungen:

e Tragung der Teilnahmekosten zu 75%.

e Verwendung der Budgetmittel nach Grundsatzen der Wirkungsorientierung, Transpa-
renz und Effizienz.

e Nominierung von zwei Vertreterinnen und Vertretern im Lenkungsausschuss sowie
einer Vertreterin oder einem Vertreter im Steuerungs- und Controllingausschuss.

Zur Sicherstellung der Vertragserfillung wurde im Vertrag festgehalten:
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e Einsetzung des Lenkungsausschusses als Gremium fiir Grundsatzbeschlisse und we-
sentliche strategische Entscheidungen im Rahmen der EXPO-Teilnahme wie etwa Ge-
samtkonzept, Gesamt- und Jahresvoranschlage.

e Einsetzung des Steuerungs- und Controllingausschusses mit Zustandigkeit etwa fiir
operative Entscheidungen, Priifung von Kontoauszligen und Finanzberichten, Berichte
an Lenkungsausschuss.

e begleitende Kontrolle durch einen externen Wirtschaftsprufer.

e  Mbdglichkeit eines Vertragsriicktritts des BMDW aus wichtigen, von der WKO bzw.
deren Erflillungsgehilfen verschuldeten Griinden.

e Haftung der WKO fiir verschuldete Schiden sowie fiir die zweckmiRige, wirtschaftli-
che und sparsame Verwendung des Budgets.

Antwort zu Punkt 2d der Anfrage:

d. Insbesondere: Beinhaltet der jeweilige Vertrag Prdmien fiir das Erreichen be-

stimmter vertraglich festgelegter Ziele?

Pramien fir das Erreichen bestimmter vertraglich festgelegter Ziele sind in keinem der

Vertrage vorgesehen.

Wien, am 10. Juli 2020

Dr. Margarete Schrambaock

Elektronisch gefertigt

Unterzeichner Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
Datum/Zeit 2020-07-10T07:09:43+02:00
_ " CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im
A Aussteller-Zertifikat elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
BUNDESMINISTERIUM FUR Serien-Nr. 1237897311
DIGITALISIERUNG UND

WIRTSCHAFTSSTANDORT Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
@ Informationen zur Prufung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:

MTSSIGNATUR Prifinformation https://www.signaturpruefung.gv.at/. Die Bildmarke und Hinweise zur Verifikation eines Papierausdrucks

sind auf https://www.bmdw.gv.at/amtssignatur oder http://www.help.gv.at/ veroffentlicht.

2020-0.297.563 7von7

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2020-07-10TO7: 14: 22+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




	Antwort zu Punkt 1 der Anfrage:
	Antwort zu den Punkten 2 und 2a bis 2c der Anfrage:
	Antwort zu Punkt 2d der Anfrage:

		2020-07-10T07:09:43+0200
	Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-07-10T07:14:22+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




